
Ursache und Vorbeugung
In Wohnräumen tritt Schimmelbildung 
im Winterhalbjahr verstärkt auf, in Kel-
lern im Sommer. Ursache ist die Kon-
densation warmer Luft an den kalten 
Wandoberflächen, wodurch ein idealer 
Nährboden für Pilzsporen entsteht.
Zur Vermeidung von Schimmelbefall ist 
es wichtig, mindestens dreimal täglich 
während fünf bis zehn Minuten zu Lüf-
ten. Vor allem in neuen oder sanierten, 
luftdichten Gebäuden ist das Lüften 
entscheidend, da in solchen Gebäuden 
wenig natürlicher Luftaustausch statt-
findet.

Schimmelpilze sind mikroskopisch kleine 
Pilzarten, die in der Natur pflanzliches 
Material zersetzen. Unter günstigen Um-
weltbedingungen bilden sich aus winzi-
gen Sporen innerhalb weniger Tage sicht-
bare, pelzige Beläge mit muffigem Ge-
ruch. 

Wie Schimmelpilze in Wohnräume 
gelangen
Die widerstandsfähigen Sporen verbreiten 
sich über die Luft und sind nahezu überall 
vorhanden. Problematisch werden sie in 
Wohnräumen mit feuchten Oberflächen, 
an denen sie gedeihen können. 
Feuchte Oberflächen entstehen durch 
Regenwasser, bauliche Schäden, aufstei-
gende Bodenfeuchte oder Rohrbrüche. 
Sie entstehen auch, wenn aufgrund eines 
unbehaglich feuchten Raumklimas die 
Luftfeuchtigkeit an kalten Wänden kon-
densiert (Abbildung Seite 34). Besonders 
häufig betroffen sind Badezimmer von 
Erdgeschosswohnungen, aber auch Kel-
ler und Hausseiten mit wenig Sonne kön-
nen betroffen sein.

Gesundheitliche Bedeutung 
Zahlreiche Schimmelpilzarten können 
ganzjährig gesundheitliche Beschwerden 
verursachen, die von Schnupfen und Bin-
dehautentzündung bis hin zu Asthma 
oder Hautveränderungen reichen. Beson-
ders gefährdet sind Kinder, ältere Perso-
nen sowie Menschen mit vorbestehenden 
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Erkrankungen oder geschwächtem Im-
munsystem. In diesen Fällen muss eine 
fachliche Beurteilung erstellt sowie zeit-
nah eine sachgerechte Sanierung durch-
geführt werden.

Bewertung des Schimmelbefalls
Die gesundheitliche Relevanz von Schim-
melbefall ist massgeblich vom Ausmass 
und der Dauer der Exposition abhängig. 
Kleinflächiger, oberflächlicher Schimmel-
befall kann unter bestimmten Vorausset-
zungen als geringfügig eingestuft wer-
den. Dies gilt aber nur, sofern die Feuch-
tigkeitsursache identifiziert, behoben und 
der Befall fachgerecht entfernt wird.

Schimmelbefall entsteht häufig in feuchten Badezimmern oder auch an schlecht 
isolierten Gebäudeaussenwänden.

Quelle: Post, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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Unbehaglich feucht

An wen sich Betroffene  
wenden können
Schimmel in Wohnräumen entspricht 
einem Mangel, weshalb das entsprechen-
de Mietobjekt einen reduzierten Wert auf-
weist (OR). Der rechtliche Rahmen ist von 
den individuellen Gegebenheiten abhängig. 
Der Hauseigentümerverband (HEV) und der 
Mieterverband  (MV) bieten Rechtsbera-

Grossflächiger, wiederkehrender oder tief 
in die Bausubstanz eindringender Schim-
melbefall stellt hingegen ein erhebliches 
gesundheitliches Risiko dar und erfordert 
weitergehende Massnahmen. Weitere In-
formationen dazu sind in der Wegleitung 
«Vorsicht Schimmel» des BAG zu finden» 
(Foto unten).

Welche Rechte und Pflichten 
Betroffene haben
Mieterinnen und Mieter sind verpflichtet, 
Schimmelbefall der Vermieterschaft zu mel-
den. Die Meldung sollte schriftlich erfolgen 
und idealerweise mit Fotos dokumentiert 
werden. Bleibt die Vermieterschaft untätig 
bzw. wird der Mangel nicht innert angemes-
sener Frist behoben, stehen den Mietenden 
verschiedene Rechte zu – etwa eine Miet-
zinsreduktion oder die Hinterlegung des 
Mietzinses gemäss Obligationenrecht (OR).
Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. Lie-
genschaftsverwaltungen sind aufgrund des 
Planungs- und Baugesetzes  (PBG) sowie 
entsprechender Baunormen und Richtlini-
en verpflichtet, sicherzustellen, dass ein 
unbedenklicher Gebrauch des Mietobjekts 
möglich ist. Dazu gehört eine schimmel-
freie, gesundheitlich einwandfreie Wohn-
umgebung. Bei gemeldetem Schimmelbe-
fall müssen sie die Ursache abklären und 
geeignete Massnahmen ergreifen.
Für Mitarbeitende  – etwa Hauswarte, 
Reinigungspersonal oder Handwerker  – 
gilt: Bei Arbeiten an stark verschimmelten 
Bereichen müssen ausreichende Schutz-
massnahmen getroffen werden. Dazu zäh-
len persönliche Schutzausrüstung, klare 
Arbeitsanweisungen und gegebenenfalls 
der Beizug von Fachfirmen.

Orange hervorgehoben ist der Bereich, in welchem Schimmelwachstum  
erwartet werden kann. Dies ist in der Regel ein klimatischer Bereich, der 

ungewollt entsteht und für den Menschen eigentlich unbehaglich ist.
Quelle: AWEL in Anlehnung an Energie Atlas – Nachhaltige Architektur, von Hegger et al., 2007

«Vorsicht Schimmel» ist eine Wegleitung des Bundesamts für Gesundheit zu 
Feuchtigkeitsproblemen und Schimmel in Wohnräumen.  

Bezug: www.bundespublikationen.admin.ch, gratis. BBL-Artikelnummer: 311.310.d
Quelle: BAG

Vorsicht Schimmel
Eine Wegleitung zu Feuchtigkeitsproblemen  
und Schimmel in Wohnräumen

tung, Merkblätter und Empfehlungen an. 
Für allgemeinen Auskunft können sich 
Betroffene auch an die Abteilung Luft, 
Klima und Strahlung bzw. an die Sektion 
Emissionskontrolle des AWEL wenden.

Mehr zu Schimmelbefall, 
Ursachen und Massnahmen
Weitere Informationen zum Thema Schim-
mel in Wohnräumen sind zu finden im 
Leitfaden «Vorsicht-Schimmel» des Bun-
desamts für Gesundheit (BAG). Darin wird 
u.a. detaillierter erklärt, wie Schimmel 
entsteht und welche gesundheitlichen 
Folgen daraus resultieren können. Die 
Wegleitung gibt zudem praktische Hin-
weise zum Umgang mit Schimmelbefall 
und unterscheidet zwischen kleineren 
Schäden, die selbst behoben werden 
können, sowie grösseren Problemen, bei 
denen Fachleute beigezogen werden sol-
len. Besonderes Gewicht liegt auf der Ur-
sachenbekämpfung und auf vorbeugen-
den Massnahmen wie richtigem Lüften 
und Heizen.

Schimmel liebt es feucht

www.zh.ch/umweltpraxis

Luft / Innenraumbelastung
ZUP Nr. 113 März 2026

34

https://www.bag.admin.ch/dam/de/sd-web/wBJWq1KVfpS-/vorsicht-schimmel.pdf
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